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Gewerbeordnung
für das Deutsche Reich

(RGO.) * )

188 Titel ü. Stehender Gewerbebetrieb.
I .

Allgemeine Erfordernisse .
§ 14 .

Wer den selbständigen Betrieb eines stehenden Gewerbes
anfängt , muß der für den Ort , wo solches geschieht , nach den
Landesgesetzen zuständigen Behörde gleichzeitig Anzeige da¬
von machen . Diese Anzeige liegt auch demjenigen ob , welcher
zum Betrieb eines Gewerbes im Umherziehen (Titel III) be¬
fugt ist.

*

189 Anlagen,
welche einer besonderen Genehmigung bedürfen.

§ 16 . Zur Errichtung von Anlagen , welche durch die örtliche
Lage oder dieBeschaffenheit der Betriebsstätte für die Besitzer
oder Bewohner der benachbarten Grundstücke oder für das
Publikum überhaupt erhebliche Nachteile , Gefahren oder Be¬
lästigungen herbeiführen können , ist die Genehmigung der nach
den Landesgesetzen zuständigen Behörde erforderlich .

Es gehören dahin : .
. Anlagen zur Herstellung von Zelluloid, .
. Anlagen, in welchen aus Holz oder ähnlichem Faser¬
material auf chemischem Wege Papierstoff hergestellt wird
(Zellulosefabriken. )

*

190 Varietekonzession (sog . Kleine Konzession ).
§ 33 a.

Wer gewerbsmäßig Singspiele , Gesangs - und deklama¬
torische Vorträge , Schaustellungen von Personen oder thea¬
tralische Vorstellungen , ohne daß ein höheres Interesse der
Kunst und Wissenschaft dabei obwaltet , in seinen Wirt¬
schafts - oder sonstigen Räumen öffentlich veranstaltet oder
zu deren öffentlicher Veranstaltung seine Räume benutzen

* ) Nur die auf das Filmwesen bezüglichen wesentlichen Bestimmun¬

gen sind abgedruckt.
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